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§ 1  

Vereinsname und Sitz 

 

1. Der Name der Gemeinschaft lautet: 

 

Milcherzeugergemeinschaft Milch Board w. V. 

 

 Der Verein ist in der Rechtsform des wirtschaftlichen Vereins (§ 22 BGB) gebildet und 

aufgrund staatlicher Verleihung rechtsfähig. 

 

2. Die Gemeinschaft hat ihren Sitz in Freising b. München. 

 

 

§ 2 

Vereinszweck und Tätigkeit 

 

1. Die Gemeinschaft ist ein Verein und strebt die Annerkennung als Erzeugergemein-

schaft im Sinne des § 1 Abs. 1 des Marktstrukturgesetzes an. Sie beabsichtigt Ver-

kaufsregeln im Sinne des Marktstrukturgesetzes aufzustellen. Für die Zwecke dieser 

Satzung sind dabei zwei Arten von Verkaufsregeln anhand folgender Definitionen zu 

unterscheiden: 

a) Gemeinsame Regeln über die Vermarktung ("Gemeinsame Vermarktungsregeln") 

setzen einheitliche Bestimmungen für die Bemühungen der Mitglieder, den Kun-

den am Verkaufsort für die erzeugte Milch zu begeistern. Die Vermarktungsregeln 

gelten für alle Mitglieder, die der ganzen oder teilweisen Pflicht zur Andienung der 

in ihren Betrieben erzeugten Milch unterliegen. 

b) Die festzulegenden Regeln über den Verkauf ("Gemeinsame Verkaufsregeln") 

bestimmen die Verwertung der in der Gemeinschaft produzierten Erzeugnisse im 

Übrigen und gelten für alle Mitglieder der Gemeinschaft. 

2. Zweck des Vereins ist es, die Erzeugung und den Absatz der in den Mitgliederbetrie-

ben gewonnenen Milch den Erfordernissen des Marktes anzupassen. 

3. Der Tätigkeitsbereich des Vereins umfasst daher zur Sicherstellung einer marktge-

rechten Verwertung 

a) die Datenerfassung; 

b) das gemeinsame Anbieten zum Verkauf der von den Mitgliedern der Gemein-

schaft in ihrer Wirtschaft gewonnenen Milch durch den Verein nach gemeinsamen 

Regeln über die Vermarktung; 

c) die Regelung der Verarbeitung der von den Mitgliedern der Gemeinschaft in ihrer 

Wirtschaft gewonnenen Milch nach festzulegenden Erzeugungs- und Qualitätsre-

geln; 

d) die Regelung der Verwertung nach festzulegenden Verkaufsregeln; 

 Ferner ist Aufgabe der Gemeinschaft, die Überwachung der Einhaltung der aufge-

stellten Erzeugungs-, Qualitäts- und Verkaufsregeln. 
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4. Gleiches gilt auch für biologisch gewonnene Milch. 

5. Weitere Aufgabe der Gemeinschaft ist es, sich gegenüber Behörden, sonstigen 

öffentlichen und privaten Organisationen und insbesondere gegenüber den Milch und 

Milchprodukte verarbeitenden und vermarktenden Unternehmen für die Belange der 

Milcherzeuger und der Milcherzeugung einzusetzen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist 

es der Gemeinschaft gestattet, in angemessenem Umfang Mittel der Gemeinschaft 

einzusetzen. 

 

 

§ 3 

Gemeinschaftsmitglieder 

 

Die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft können erwerben: 

 

-  Natürliche Personen 

-  Personengesellschaften des BGB und HGB 

-  Juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, 

 

die Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes sind, in dem Milch erzeugt wird. 

 

 

§ 4 

Erwerb der Mitgliedschaft 

 

1. Der Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ist schriftlich an den Vorstand, der über die 

Aufnahme entscheidet, zu richten.  

2. Im Antrag auf die Aufnahme ist anzugeben, ob der Antragsteller bereits Mitglied in 

einer anderen Milch erzeugenden oder verwertenden Gemeinschaft, Genossenschaft 

oder ähnlichen Organisationen ist. Die entsprechende Gemeinschaft, Genossen-

schaft oder ähnliche Organisation ist zu nennen. 

3. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme eines Antragstellers nach freiem 

Ermessen. Ein Rechtsanspruch auf Erwerb der Mitgliedschaft besteht nicht.  

4. Das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederliste einzutragen und hiervon unverzüg-

lich zu benachrichtigen. 

 

 

§ 5  

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Ein Mitglied scheidet aus der Gemeinschaft aus durch 

 

- Kündigung der Mitgliedschaft (§ 6) 

- Übertragung der Mitgliedschaft (§ 7) 
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- Tod (§ 8) 

- Auflösung einer juristischen Person oder Handelsgesellschaft (§ 9) 

- Ausschluss (§ 10). 

 

 

§ 6  

Kündigung 

 

1. Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft - unter Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist von 12 Monaten - zum Schluss eines Geschäftsjahres zu kündigen. 

2. Die Kündigung ist erstmals zum Schluss des 3. vollen Geschäftsjahres zulässig. 

3. Die Kündigung muss schriftlich per Einschreiben erklärt werden. 

 

 

§ 7  

Übertragung der Mitgliedschaft 

 

1. Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, im Zusammenhang 

mit der Übergabe seines Milchwirtschaft betreibenden landwirtschaftlichen Betriebes 

seine Mitgliedschaft durch schriftlichen Vertrag einem anderen übertragen und hier-

durch aus der Gemeinschaft ausscheiden. 

2. Die Übertragung der Mitgliedschaft bedarf jedoch der Zustimmung des Vorstands, 

der hierüber nach freiem Ermessen entscheidet. Die Zustimmung des Vorstands darf 

jedoch nur aus wichtigem - in der Person des Hofnachfolgers liegenden - Grund ver-

sagt werden. Bei Versagung der Zustimmung gilt § 11 entsprechend. 

3. Nach Zustimmung des Vorstandes hat der Übernehmende innerhalb von drei 

Monaten schriftlich gegenüber dem Vorstand seinen Austritt zu erklären, sofern er die 

Gemeinschaft verlassen will. 

 

 

§ 8 

Ausscheiden durch Tod 

 

1. Mit dem Tod eines Mitglieds scheidet dieses aus der Gemeinschaft aus und die 

Mitgliedschaft des Verstorbenen geht auf dessen Erben über. Der Erbe hat innerhalb 

von drei Monaten nach Eintritt des Erbfalls, bei mehreren Erben gem. Abs. 2 nach 

Überlassung an einen Erben, schriftlich gegenüber dem Vorstand seinen Austritt zu 

erklären, sofern er die Gemeinschaft verlassen will. 

2. Wird der Verstorbene von mehreren Erben beerbt, endet deren Mitgliedschaft, wenn 

die Mitgliedschaft nicht binnen einer Frist von 6 Monaten, gerechnet ab dem Verster-

ben, einem Erben allein überlassen wurde. Die Überlassung der Mitgliedschaft an ei-

nen Erben ist dem Vorstand binnen dieser Frist schriftlich mitzuteilen. Sollte binnen 

dieser Frist eine Regionalversammlung stattfinden ohne dass die Mitgliedschaft be-
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reits einem Erben übertragen wurde, kann eine Mehrzahl von Erben das Stimmrecht 

nur durch einen gemeinschaftlichen Vertreter ausüben. 

 

 

§ 9 

Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft 

 

1.  Wird eine juristische Person aufgelöst, so endet die Mitgliedschaft mit der Beendi-

gung der Liquidation. 

2.  Wird eine Personengesellschaft aufgelöst, so endet deren Mitgliedschaft mit der 

Beendigung der Liquidation und die Mitgliedschaft geht auf die bei Beendigung der 

Liquidation vorhandenen Gesellschafter über. § 8 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 

 

§ 10 

Ausschluss / Zuständigkeit 

 

1.  Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes zum Schluss eines Geschäftsjah-

res aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, 

a)  wenn es trotz schriftlicher Abmahnung die satzungsmäßigen oder sonstigen ge-

genüber der Gemeinschaft bestehenden Verpflichtungen nicht erfüllt; 

b)  wenn es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen die Gemeinschaft schädigt 

oder geschädigt hat oder wenn wegen Nichterfüllung einer Pflicht oder Verbind-

lichkeit gerichtliche Maßnahmen eingeleitet werden; 

c)  wenn es im Antrag auf Aufnahme wahrheitswidrige Angaben über die in § 4 Ab-

satz 2 genannten Punkte gemacht hat; 

d)  wenn es zahlungsunfähig geworden oder wenn über sein Vermögen das Ver-

gleichs- oder Konkursverfahren eröffnet worden ist; 

e)  wenn es seinen Sitz oder Wohnsitz verlegt, ohne dies der Gemeinschaft mitzutei-

len und dadurch der Gemeinschaft sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist; 

f)  wenn sich sein Verhalten mit den Belangen der Gemeinschaft nicht vereinbaren 

lässt; 

g)  wenn es über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr keine Milch erzeugt. 

2.  Sofern aus obigen Gründen ein Mitglied des Vorstands oder des Beirats ausge-

schlossen werden soll, ist hierfür ein Beschluss der Delegiertenversammlung erfor-

derlich. 

3.  Vor der Beschlussfassung über einen Ausschluss ist das betroffene Mitglied von dem 

für den Ausschluss zuständigen Organ anzuhören und ihm Gelegenheit zu geben, 

sich zu der beabsichtigten Ausschließung zu äußern. 

4. Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf 

denen der Ausschluss beruht, sowie den gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aus-

schließungsgrund anzugeben. 
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5.  Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen vom Vorstand unverzüglich mittels 

„Einwurfeinschreiben" bekanntzumachen. Von der Absendung des Briefs an kann 

das Mitglied nicht mehr an der Regional- oder Delegiertenversammlung teilnehmen 

und nicht Mitglied des Vorstands oder Beirats sein. 

 

 

§ 11  

Rechtsbehelf bei Gemeinschaftsausschluss 

 

1.  Dem aus der Gemeinschaft ausgeschlossenen Mitglied steht, wenn der Ausschluss 

vom Vorstand beschlossen wurde, das Recht zu, gegen den Ausschluss Beschwerde 

zu erheben und den Beirat - der dann Gemeinschaftsintern endgültig entscheidet - 

zur Entscheidung über den Ausschluss anzurufen. 

2.  Der Ausgeschlossene hat hierzu binnen eines Monats nach Zugang der Ausschluss-

entscheidung (Berufungsfrist) schriftlich mittels "Einwurfeinschreiben" die Beschwer-

de beim Beirat einzureichen und den Antrag auf Entscheidung über den Ausschluss 

zu stellen. 

3. In diesem Falle hat der Beirat binnen eines weiteren Monats - gerechnet ab Zugang 

des Antrags - hierüber eine Entscheidung zu treffen. Trifft der Beirat binnen dieser 

Frist keine Entscheidung, gilt dies als der Beschwerde stattgebende Entscheidung. 

 

 

§ 12 

Rechtsfolge des Ausscheidens 

 

 Im Falle des Ausscheidens eines Mitglieds hat das ausgeschiedene Mitglied keinen 

Anspruch auf Rückzahlung geleisteter Mitgliedsbeiträge gegen den Verein 

 

 

§ 13  

Rechte der Mitglieder 

 

1. Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe der Gesetze und der Satzung die 

Leistungen der Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen und an der Gestaltung der 

Gemeinschaft mitzuwirken. 

2.  Es hat insbesondere das Recht 

a) an der Regionalversammlung und an ihren Beratungen, Abstimmungen und Wah-

len teilzunehmen; 

b) Anträge für die Tagesordnung der Regionalversammlung einzureichen; hierzu 

bedarf es der Unterschrift mindestens des zehnten Teils der Mitglieder; 

c) bei Anträgen auf Berufung außerordentlicher Regionalversammlungen mitzuwir-

ken; zu solchen Anträgen bedarf es der Unterschrift mindestens des zehnten 

Teils der Mitglieder; 
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d) das Protokollbuch der Regional- sowie der Delegiertenversammlung einzusehen. 

 

 

§ 14  

Pflichten der Mitglieder 

 

1.  Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Gemeinschaft zu wahren 

2.  Es hat insbesondere die Pflicht, 

a) den Bestimmungen der Gesetze, der Satzung, einer ggf. bestehenden Ge-

schäftsordnung und den Beschlüssen der Regional- und Delegiertenversammlung 

nachzukommen; 

b) den fälligen Mitgliedsbeitrag zu leisten; 

c) der Gemeinschaft jede Änderung seiner Anschrift unverzüglich mitzuteilen; bei 

Unternehmen gilt dies entsprechend für Änderungen der Rechtsform und der In-

haberverhältnisse; 

d) die gesamte zum Verkauf bestimmte in seinem Betrieb produzierte Milch durch 

den Verein zum Verkauf anbieten und die sich aus bestehenden Lieferzusagen 

ergebenden Rechte auf Entgelt und Abnahme durch den Verein als Bevollmäch-

tigten geltend machen zu lassen, sowie dabei die gemeinsamen Regeln über die 

Vermarktung einzuhalten; 

e) die von der Gemeinschaft festgelegten Verkaufs-, Erzeugungs- und Qualitätsre-

geln einzuhalten und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen unverzüglich 

bekannt zu machen; 

f) die vom Vorstand und Beirat aufgestellten Verkaufs-, Erzeugungs- und Qualitäts-

regeln von der Erzeugergemeinschaft nach Maßgabe einer ggf. zu beschließen-

den Geschäftsordnung überwachen zu lassen. 

g) Bei schuldhaften Verstößen gegen wesentliche Mitgliedschaftspflichten kann der 

Vorstand gemeinsam mit dem Beirat der Gemeinschaft gegen das betreffende 

Mitglied eine angemessene Verwarnung festsetzen. Darüber hinaus kann das 

Mitglied für den entstandenen Schaden ersatzpflichtig gemacht werden. Die De-

legiertenversammlung kann einen Strafmaßnahmenkatalog für Verstöße gegen 

die Mitgliedschaftspflichten beschließen. 

h) § 49 bleibt unberührt. 
 

 

§ 15  

Organe der Gemeinschaft 

 

Die Organe der Gemeinschaft sind 

-  der Vorstand 

-  der Beirat 

-  die Delegiertenversammlung. 
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§ 16  

Zusammensetzung des Vorstands 

 

1.  Der Vorstand besteht aus dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der 2. Vorsitzenden sowie 

einem weiteren Mitglied. 

2.  Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Mitglied ist 

des Vorstandes ist alleinvertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis ist die/der 2. Vor-

sitzende jedoch nur bei Verhinderung der/des 1. Vorsitzenden, das weitere Mitglied 

des Vorstands nur bei Verhinderung der/des 2. Vorsitzenden vertretungsberechtigt. 

 

 

§ 17  

Befugnisse und Aufgaben des Vorstands 

 

1.  Dem Vorstand obliegt die Leitung und Führung der Geschäfte der Gemeinschaft 

gemäß den Bestimmungen der Gesetze, der Satzung und - sofern eine solche be-

schlossen ist - der Geschäftsordnung. 

2.  Insbesondere obliegt dem Vorstand: 

a)  die Kalkulation und Begründung des in den Verkaufsregeln enthaltenen Basis-

milchpreises inklusive Anhörung der Molkereien, Bauernverbände etc., 

b)  die Vorlage der ausgearbeiteten Kalkulation zur gemeinsamen Beratung und ge-

trennten Abstimmung in einer gemeinsamen Sitzung des Vorstands und Beirats, 

c)  der Abschluss von Lieferverträgen oder die Ausübung der sich aus bestehenden 

Lieferzusagen ergebenden Rechte auf Entgelt und Abnahme im Namen und für 

Rechnung der Mitglieder, 

d)  das Aufstellen gemeinsamer Vermarktungsregeln (§ 2 a),  

d)  die Herstellung und Pflege des Kontaktes mit der abnehmenden Hand, 

e)  die Einberufung der Delegiertenversammlung, 

f)  die Aufstellung der Tagesordnung und Ausarbeitung der Beschlussgegenstände, 

g)  die Beschlussfassung darüber, ob eine außerordentliche Delegiertenversamm-

lung einzuberufen ist, 

h)  für eine ordnungsgemäße Buchführung und ein zweckdienliches Rechnungswe-

sen zu sorgen, 

i)  ordnungsgemäße Inventuren vorzunehmen und ein Inventarverzeichnis zum En-

de des Geschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich dem Beirat vorzulegen, 

k)  spätestens innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jah-

resabschluss, den Prüfbericht des Jahresabschlusses und den Geschäftsbericht 

der Delegiertenversammlung vorzulegen und der für die Verleihung der Rechtsfä-

higkeit zuständigen Behörde zuzuleiten, 

l)  im Prüfungsbericht festgestellte Mängel abzustellen, 

m)  die Aufnahme von Mitgliedern, 

n)  der Ausschluss von Mitgliedern, 
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o)  ein Verzeichnis der Mitglieder zu führen, 

p)  die für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Gemeinschaftsaufgaben notwendigen 

personellen und sachlichen Maßnahmen rechtzeitig zu planen und durchzufüh-

ren, 

q)  die Vorlage der Satzungsänderungen zur Genehmigung bei der für die Verleihung 

der Rechtsfähigkeit zuständigen Behörde. 

 

 

§ 18 

Sorgfaltspflicht der Vorstandsmitglieder 

 

1. Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentli-

chen und gewissenhaften Kaufmanns anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und 

Geheimnisse, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre 

Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. 

2. Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gemeinschaft zum Ersatz 

des durch die Sorgfaltspflichtverletzung entstehenden Schadens verpflichtet. 

 

 

§ 19 

Berichterstattung 

 

Der Vorstand hat dem Beirat mindestens vierteljährlich, auf Verlangen auch in kürze-

ren Zeitabständen, eine Übersicht über die Milchpreisentwicklung anhand von zur 

Verfügung stehenden Marktdaten vorzulegen und über die weitere Planung zu berich-

ten. 

 

 

§ 20 

Einberufung von Vorstandssitzungen 

 

1. Die Einberufung und Leitung der Sitzungen des Vorstandes obliegt dem 1. Vorsitzen-

den und bei dessen Verhinderung dem 2. Vorsitzenden. 

2. Der Vorstand ist mindestens vier Mal jährlich einzuberufen. 

3. Darüber hinaus ist der Vorstand stets einzuberufen, wenn dies im Interesse der 

Gemeinschaft geboten ist oder sonst eine Beschlussfassung des Vorstandes erfor-

derlich wird. 

4. Ferner ist der Vorstand einzuberufen, wenn dies mindestens drei stimmberechtigte 

Mitglieder schriftlich beantragen. 

5. Die Einberufung des Vorstandes hat gegenüber allen (stimmberechtigten und nicht 

stimmberechtigten) Vorstandsmitgliedern zu erfolgen. Sie muss grundsätzlich schrift-

lich oder per Telefax unter Angabe des Orts der Sitzung, des Sitzungstermins und 

unter Einhaltung einer Frist von mindestens 7 Tagen erfolgen. In dringenden Fällen 
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können Vorstandssitzungen auch mündlich einberufen werden. Solche Sitzungen 

sind jedoch nur beschlussfähig, wenn alle (stimmberechtigten und nicht stimmberech-

tigten) Vorstandsmitglieder eingeladen wurden, alle Vorstandsmitglieder zur Sitzung 

erschienen sind und alle Vorstandsmitglieder sich - in einer im Anschluss an die offi-

zielle Eröffnung abzugebenden Erklärung - mit dieser Form der Einberufung einver-

standen erklären. 

6.  Mit jeder Einberufung sind die Tagesordnung und die Beschlussgegenstände 

mitzuteilen. 

 

 

§ 21  

Beschlussfassungen des Vorstandes 

 

1.  Jede ordnungsgemäß einberufene Vorstandssitzung ist beschlussfähig, wenn die 

Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Sofern wegen Nichterrei-

chens der erforderlichen Mehrheit keine Beschlussfähigkeit gegeben ist, ist binnen 14 

Tagen eine erneute Vorstandssitzung einzuberufen, die dann in jedem Fall be-

schlussfähig ist. Eine Vertretung in den Vorstandssitzungen ist nicht zulässig. 

2.  Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Wird jedoch über die Angelegenheiten 

eines Vorstandsmitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder 

einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person beraten, so darf das 

betreffende Vorstandsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. 

3. Der Vorstand beschließt - sofern nicht das Gesetz oder diese Satzung im Einzelfall 

etwas anderes bestimmen - grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. 

4.  Die Abstimmungen des Vorstandes erfolgen offen durch Handaufheben. Sie werden 

im Einzelfall geheim durchgeführt, wenn dies auf Antrag eines Vorstandsmitglieds 

durch die erschienen Vorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit beschlossen wird. 

5.  Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren. Die 

Bestimmungen dieser Satzung über die Protokollierung und das Protokollbuch gelten 

entsprechend. 

 

 

§ 22  

Wahl des Vorstands/Vorstandsfähigkeit 

 

1.  Die Vorstandsmitglieder werden von der Delegiertenversammlung für die Dauer von 

drei Jahren gewählt. Die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist beliebig oft mög-

lich. 

2.  Wählbar sind nur Mitglieder der Gemeinschaft. Diese dürfen jedoch nicht gleichzeitig 

Mitglieder des Beirats sein. Ist eine Personengesellschaft oder eine juristische Per-

son Mitglied der Gemeinschaft, so kann nur einer der nach dem Gesellschaftsvertrag 
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bestimmten vertretungsberechtigten Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglieder in den 

Gemeinschaftsvorstand gewählt werden. 

3.  Wer in der wählenden Delegiertenversammlung nicht persönlich anwesend ist, kann 

nur gewählt werden, wenn er schriftlich erklärt, für ein bestimmtes Vorstandsamt kan-

didieren zu wollen und dieses in Falle seiner Wahl auch anzunehmen. Eine Erklä-

rung, für mehrere Vorstandsämter kandidieren zu wollen, ist unzulässig und gilt als 

nicht abgegeben. 

4.  Jedes Vorstandsmitglied bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 

5.  Scheidet ein Vorstandsmitglied infolge Amtsniederlegung, Ausscheidens aus der 

Gemeinschaft oder Versterbens vorzeitig aus dem Vorstand aus, so ist der Beirat be-

rechtigt und verpflichtet, bis zur nächsten ordentlichen Delegiertenversammlung, in 

der dann eine Ersatzwahl durchgeführt werden muss, ein Ersatzmitglied zu wählen. 

Die Bestimmung des § 21 gilt entsprechend. 

6.  Wird ein Vorstandsmitglied durch Beschluss der Delegiertenversammlung, der 

jederzeit gefasst werden kann, - jedoch mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drit-

teln der abgegebenen Stimmen erfordert - abberufen, so ist in der diesen Beschluss 

fassenden Delegiertenversammlung für die restliche Amtsdauer des Abberufenen ein 

Ersatzmitglied zu wählen. 

7.  Scheiden Mitglieder aus dem Vorstand aus, so dürfen sie nicht vor erteilter Entlas-

tung in den Beirat gewählt werden. 

 

 

§ 23  

Wahlverfahren 

 

1.  Vor jeder Wahl ist von der Delegiertenversammlung ein die Wahl leitender Wahlvor-

stand, der aus drei Personen bestehen sollte, auf Vorschlag einzelner Delegierter 

durch mit einfacher Mehrheit zu fassendem Beschluss zu bestimmen. 

2.  Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt grundsätzlich einzeln und in geheimer Wahl. 

 Durch mit einfacher Mehrheit zu fassendem Beschluss der Delegiertenversammlung 

können alle oder einige der Vorstandsmitglieder auch in Blockwahl gewählt werden. 

Die Einstimmigkeit berechnet sich nach den abgegebenen gültigen Stimmen. Stimm-

enthaltungen gelten als nicht abgegeben. 

3.  Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit, d.h. mehr als die Hälfte der abgegebenen 

gültigen Stimmen, auf sich vereinigt. 

4.  Erreicht im ersten Wahlgang kein Kandidat die einfache Mehrheit, so wird zwischen 

den beiden Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhielten, eine 

Stichwahl durchgeführt. Erhält auch hier kein Kandidat mehr als die Hälfte der abge-

gebenen gültigen Stimmen, entscheidet zwischen den beiden Kandidaten das Los. 

Erreicht im ersten Wahlgang kein Kandidat die einfache Mehrheit und besteht bei den 

nach der Anzahl der Stimmen nachfolgenden Kandidaten Stimmengleichheit, so wird 

vorab zwischen diesen ein Stichwahlverfahren durchgeführt. Der Sieger hieraus geht 



  

Seite 13 

dann in die Stichwahl mit dem Kandidaten, der im ersten Wahlgang die meisten 

Stimmen erhalten hat. 

5.  Die Art eines gem. Abs. 4 erforderlich werdenden Losverfahrens wird von der 

Delegiertenversammlung durch mit einfacher Mehrheit zu fassenden Beschluss fest-

gelegt. 

6.  Vorstandswahlen sind gemäß den Bestimmungen dieser Satzung über die Protokol-

lierung und das Protokollbuch zu protokollieren und in das Protokollbuch einzutragen. 

 

 

§ 24 

Teilnahme an Sitzungen des Beirats 

 

Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzungen des Beirats teilzu-

nehmen, wenn nicht durch besonderen Beschluss des Beirats die Teilnahme für den 

einzelnen Fall ausgeschlossen wird. In den Sitzungen des Beirats hat der Vorstand 

die erforderlichen Auskünfte über geschäftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der 

Beschlussfassung des Beirats haben die Mitglieder des Vorstands kein Stimmrecht. 

 

 

§ 25 

Zusammensetzung des Beirats/Beiratsvorsitzender 

 

1.  Der Beirat besteht aus 10 Mitgliedern. 

2.  Die Beiratsmitglieder wählen im Anschluss an jede ordentliche Beiratswahl aus ihrer 

Mitte einen Beiratsvorsitzenden sowie dessen Stellvertreter. Diese werden mit einfa-

cher Mehrheit gewählt, bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die Art der Wahl 

des Beiratsvorsitzenden sowie dessen Stellvertreters wird von den Beiratsmitgliedern 

im Einzelfall mit einfacher Mehrheit beschlossen. Solange ein Vorsitzender und ein 

Stellvertreter noch nicht gewählt sind, werden die nach dieser Satzung diesen beiden 

übertragenen Aufgaben durch das an Lebensjahren älteste Beiratsmitglied wahrge-

nommen. 

3.  Die Beiratsmitglieder wählen einen Schriftführer, der in den Beiratssitzungen die 

Protokollführung übernimmt. Solange ein Schriftführer nicht gewählt ist, bestimmt der 

Beiratsvorsitzende oder - bei dessen Verhinderung - der Stellvertreter für die jeweili-

ge Beiratssitzung einen Schriftführer. 

 

 

§ 26  

Befugnisse und Aufgaben des Beirats 

 

1.  Die Aufgaben und Pflichten des Beirats bestimmen sich nach den Bestimmungen der 

Gesetze, der Satzung und - sofern eine solche beschlossen ist - der Geschäftsord-

nung. 
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2.  Insbesondere hat der Beirat die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen und 

sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Gemeinschaft zu unterrichten. 

Er kann jederzeit hierüber Berichterstattung vom Vorstand verlangen und selbst oder 

durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder die Bücher und Schriften der Ge-

meinschaft einsehen, sowie den Kassenbestand und die übrigen Bestände prüfen. 

3.  Ferner hat der Beirat den Jahresabschluss und die Vorschläge des Vorstandes zur 

Verteilung von Gewinn und Verlust zu prüfen. Mit der Prüfung hat der Beirat jährlich 

eine unabhängige und sachkundige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu beauftragen. 

Er hat sich über den Jahresabschluss und zum Geschäftsbericht des Vorstands zu 

äußern und der Delegiertenversammlung vor Genehmigung des Jahresabschlusses 

Bericht zu erstatten. 

4.  Der Beirat kann zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Pflichten aus 

seiner Mitte Ausschüsse bilden und sich der Hilfe von Sachverständigen auf Kosten 

der Gemeinschaft bedienen. 

5.  Einzelheiten über die Erfüllung der dem Beirat obliegenden Pflichten können in einer 

Geschäftsordnung des Beirats geregelt werden. Diese ist vom Beirat nach Anhörung 

des Vorstands aufzustellen und jedem Mitglied des Beirats auszuhändigen. 

6.  Die Mitglieder des Beirats haben über alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse 

der Gemeinschaft sowie der Mitglieder und Geschäftspartner, die ihnen durch die Tä-

tigkeit im Beirat bekanntgeworden sind, Stillschweigen zu bewahren. 

7.  Die Beiratsmitglieder üben ihr Amt als Ehrenamt aus. Sie dürfen keine nach dem 

Geschäftsergebnis bemessene Vergütung (Tantieme) beziehen. Dagegen kann ne-

ben dem Ersatz der baren Auslagen eine angemessene Vergütung für Zeitversäum-

nisse und besondere Inanspruchnahme von Beiratsmitgliedern gewährt werden. 

 

 

§ 27  

Weitere besondere Befugnisse und Aufgaben des Beirats 

 

1.  Der Beirat hat eine Delegiertenversammlung einzuberufen, wenn dies im Interesse 

der Gemeinschaft erforderlich ist. Für Frist und Form gelten die Bestimmungen für die 

Delegiertenversammlungsberufung durch den Vorstand entsprechend. 

2.  Der Beirat ist ermächtigt, die Gemeinschaft beim Abschluss von Verträgen mit dem 

Vorstand zu vertreten und gegen die Mitglieder des Vorstands die von der Delegier-

tenversammlung beschlossenen Prozesse zu führen. 

3.  Der Beirat ist befugt, nach seinem Ermessen Mitglieder des Vorstands vorläufig bis 

zur Entscheidung der ohne Verzug einzuberufenden Delegiertenversammlung von ih-

ren Geschäften zu entheben und die zur einstweiligen Fortführung der Geschäfte er-

forderlichen Maßnahmen zu veranlassen. 
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§ 28  

Sorgfaltspflicht der Beiratsmitglieder 

 

Bezüglich der Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflichten, sowie der Haftung auf 

Schadensersatz bei deren Verletzung, gelten die diesbezüglich für den Vorstand ge-

setzten Bestimmungen entsprechend. 

 

 

§ 29  

Einberufung zu Beiratssitzungen 

 

1.  Die Einberufung und Leitung der Sitzungen des Beirats obliegt dem Beiratsvorsitzen-

den und bei dessen Verhinderung seinem Stellvertreter. 

2.  Der Beirat ist mindestens viermal jährlich einzuberufen. 

3.  Darüber hinaus ist der Beirat stets einzuberufen, wenn dies im Interesse der Ge-

meinschaft geboten ist oder sonst eine Beschlussfassung des Beirats erforderlich 

wird. 

4.  Ferner ist der Beirat einzuberufen, wenn dies mindestens fünf Beiratsmitglieder 

schriftlich beantragen. 

5.  Die Einberufung des Beirats hat gegenüber allen Beiratsmitgliedern zu erfolgen. Sie 

muss schriftlich oder per Telefax unter Angabe des Ortes der Sitzung, des Sitzungs-

termins und unter Einhaltung einer Frist von mindestens 7 Tagen erfolgen. In drin-

genden Fällen können Beiratssitzungen auch mündlich einberufen werden. Solche 

Sitzungen sind jedoch nur beschlussfähig, wenn alle Beiratsmitglieder eingeladen 

wurden, alle Beiratsmitglieder erschienen sind und die zur Sitzung erschienenen Mit-

glieder sich - in einer im Anschluss an die offizielle Eröffnung abzugebenden Erklä-

rung - mit dieser Form der Einberufung einverstanden erklären. 

6.  Mit jeder Einberufung sind die Tagesordnung und die Beschlussgegenstände 

mitzuteilen. 

 

 

§ 30  

Beschlussfassung des Beirats 

 

1.  Jede ordnungsgemäß einberufene Beiratssitzung ist beschlussfähig, wenn die 

Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Sofern wegen Nichterreichens der erforderli-

chen Mehrheit keine Beschlussfähigkeit gegeben ist, ist binnen 14 Tagen eine erneu-

te Beiratssitzung einzuberufen, die dann in jedem Fall beschlussfähig ist. Eine Vertre-

tung in den Beiratssitzungen ist nicht zulässig. 

2.  Jedes Beiratsmitglied hat eine Stimme. Wird jedoch über die Angelegenheiten eines 

Beiratsmitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von 

ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person beraten, so darf das betref-

fende Beiratsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. 
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3.  Der Beirat beschließt - sofern nicht das Gesetz oder diese Satzung im Einzelfall 

etwas anderes bestimmen - grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. 

4.  Die Abstimmungen des Beirats erfolgen offen durch Handaufheben, Sie werden im 

Einzelfall geheim durchgeführt, wenn auf Antrag eines Beiratsmitglieds dies die er-

schienenen Beiratsmitglieder mit einfacher Mehrheit beschließen. 

5.  Die Beschlüsse sind zu protokollieren. Die Bestimmungen der Satzung über die 

Protokollierung und das Protokollbuch gelten entsprechend. 

 

 

§ 31 

Wahl des Beirats / Beiratsfähigkeit 

 

1.  Die Beiratsmitglieder werden von der Delegiertenversammlung auf die Dauer von fünf 

Jahren gewählt. Die Wiederwahl von Beiratsmitgliedern ist beliebig oft möglich. 

2.  Wählbar in den Beirat sind nur Mitglieder der Gemeinschaft. Diese dürfen jedoch 

nicht Mitglied des Vorstands sein. Scheidet ein Mitglied aus dem Vorstand aus, so 

darf es jedoch nicht vor erteilter Entlastung in den Beirat gewählt werden. Ist eine 

Personengesellschaft oder eine juristische Person Mitglied der Gemeinschaft, so 

kann nur einer der nach dem Gesellschaftsvertrag bestimmten vertretungsberechtig-

ten Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglieder in den Beirat gewählt werden. 

3.  Wer in der wählenden Delegiertenversammlung nicht persönlich anwesend ist, kann 

nur gewählt werden, wenn er schriftlich erklärt, für den Beirat kandidieren zu wollen 

und dieses Mandat im Falle seiner Wahl auch anzunehmen. 

4.  Jedes Beiratsmitglied bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 

5.  Scheidet ein Beiratsmitglied infolge Amtsniederlegung, Ausscheidens aus der 

Gemeinschaft oder Versterbens vorzeitig aus dem Beirat aus, so bleibt der frei ge-

wordene Beiratsposten bis zur nächsten ordentlichen Wahl unbesetzt. Eine unmittel-

bare Nachwahl ist jedoch durch einen einstimmigen Beschluss des Beirats und des 

Vorstandes möglich. Sinkt durch das Ausscheiden von Beiratsmitgliedern jedoch die 

Zahl der Beiratsmitglieder unter 3 Mitglieder, ist unverzüglich eine außerordentliche 

Delegiertenversammlung einzuberufen, die für die Dauer bis zur nächsten ordentli-

chen Beiratswahl so viele Beiratsmitglieder wählt, dass die nach dieser Satzung be-

stimmte Zahl von Beiräten wieder erreicht ist. 

6.  Wird ein Beiratsmitglied durch Beschluss der Delegiertenversammlung, der jederzeit 

gefasst werden kann - jedoch eine Mehrheit von mindestens 3/4 der abgegebenen 

Stimmen erfordert - abberufen, so ist in der diesen Beschluss fassenden Delegierten-

versammlung für die restliche Amtsdauer des Abberufenen ein Ersatzmitglied zu 

wählen. 
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§ 32  

Wahlverfahren 

 

1.  Vor jeder Beiratswahl ist von der Delegiertenversammlung ein die Wahl leitender 

Wahlvorstand, der aus drei Personen bestehen sollte, durch mit einfacher Mehrheit 

zu fassenden Beschluss zu benennen. 

2.  Die Wahl der Beiratsmitglieder erfolgt grundsätzlich einzeln und in geheimer Wahl. 

Durch mit einfacher Mehrheit zu fassendem Beschluss der Delegiertenversammlung 

können alle oder einige der Beiratsmitglieder auch in Blockwahl gewählt werden. 

3.  Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit, d.h. mehr als die Hälfte der abgegebenen 

gültigen Stimmen, auf sich vereinigt. 

4.  Erreicht im ersten Wahlgang kein Kandidat die einfache Mehrheit, so wird zwischen 

den beiden Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhielten, eine 

Stichwahl durchgeführt. Erhält auch hier kein Kandidat mehr als die Hälfte der abge-

gebenen gültigen Stimmen, entscheidet zwischen den beiden Kandidaten das Los. 

Erreicht im ersten Wahlgang kein Kandidat die einfache Mehrheit und besteht bei den 

nach der Anzahl der Stimmen nachfolgenden Kandidaten Stimmengleichheit, so wird 

vorab zwischen diesen ein Stichwahlverfahren durchgeführt. Der Sieger hieraus geht 

dann in die Stichwahl mit dem Kandidaten, der im ersten Wahlgang die meisten 

Stimmen erhalten hat. 

5.  Die Art eines gem. Abs. 4 erforderlich werdenden Losverfahrens wird von der 

Delegiertenversammlung durch mit einfacher Mehrheit zu fassenden Beschluss fest-

gelegt. 

6.  Beiratswahlen sind gemäß den Bestimmungen dieser Satzung über die Protokollie-

rung und das Protokollbuch zu protokollieren und in das Protokollbuch einzutragen. 

 

 

§ 33 

Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Beirat 

 

1.  Vorstand und Beirat beschließen nach gemeinsamer Beratung und durch getrennte 

Abstimmung über: 

a) den Erwerb, Bebauung, Belastung und Veräußerung von Grundstücken und 

grundstücksgleichen Rechten, soweit diese einen Wert von EUR 10.000,-- im Ein-

zelfall übersteigen; 

b) den Erwerb und die Veräußerung von dauernden Beteiligungen; 

c)  den Abschluss von Verträgen mit besonderer Bedeutung, insbesondere von Miet- 

und anderen Verträgen, durch die wiederkehrende Verpflichtungen in erhebli-

chem Umfang für die Gemeinschaft begründet werden, sowie über die Anschaf-

fung und Veräußerung von beweglichen Sachen im Wert von mehr als EUR 

10.000,--; 

d)  den Beitritt zu Verbänden und sonstigen Gemeinschaften; 

e)  die Verwendung der Rücklagen; 
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f)  die Errichtung von Zweigniederlassungen; 

g)  die Erteilung und den Widerruf der Prokura; 

h)  die Aufnahme oder die Aufgabe eines Geschäftszweiges; 

i)  die Bestellung des Geschäftsführers, soweit dieser nicht dem Vorstand angehört; 

j)  die Ausschüttung einer Rückvergütung; 

k)  die Festlegung von Erzeugungs- und Qualitätsregeln zur Sicherstellung eines 

marktgerechten Angebots sowie von gemeinsamen Verkaufsregeln; 

l)  die Festsetzung der Abzüge (§ 14 Abs. 2 g). 

2.  Gemeinsame Sitzungen werden von dem Vorsitzenden des Vorstands oder dessen 

Stellvertreter einberufen. Für die Frist und Form der Einberufung gelten die Bestim-

mungen dieser Satzung über die Einberufung von Vorstandssitzungen entsprechend. 

3.  Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt der Vorsitzende des Vorstands 

oder dessen Stellvertreter, falls im Einzelfall nichts anderes beschlossen wird. 

4.  Erscheinen nicht mindestens die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des 

Vorstands und die Mehrheit der Mitglieder des Beirats, findet eine gemeinsame Bera-

tung und getrennte Abstimmung nicht statt. In diesem Fall ist binnen 14 Tagen eine 

erneute gemeinsame Sitzung einzuberufen, in der dann stets eine gemeinsame Bera-

tung stattfindet und in der jedes Abstimmungsgremium in der getrennten Abstimmung 

beschlussfähig ist. 

5.  Eine Angelegenheit, über die in gemeinsamer Beratung und getrennter Abstimmung 

zu entscheiden ist, ist nur dann angenommen, wenn sie bei der getrennten Abstim-

mung sowohl die Mehrheit im Vorstand als auch im Beirat findet. 

6.  Über die Beschlüsse ist eine Niederschrift zu erstellen. Die Bestimmungen der 

Satzung über die Protokollierung und das Protokollbuch gelten entsprechend. 

7. Ein nach Abs. 5 angenommener Beschlussgegenstand ist der Delegiertenversamm-

lung zur Bestätigung vorzulegen und wird mit der Annahme durch die Delegiertenver-

sammlung rechtswirksam. 

 

 

§ 34  

Ausübung der Mitgliederrechte 

 

1.  Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Gemeinschaft in der 

Regionalversammlung und über ihre Delegierten in der Delegiertenversammlung aus. 

Die Delegiertenversammlung setzt sich aus 10 Delegierten zusammen, die prozentu-

al anteilig nach der Mitgliederstärke der einzelnen Regionalverbände entsandt wer-

den. 

2.  Der Delegiertenversammlung obliegt neben den ihr nach dem Gesetz (Mitgliederver-

sammlung) und den ihr in dieser Satzung sowie einer ggf. bestehenden Geschäfts-

ordnung zugewiesenen Aufgaben insbesondere: 

a)  die Änderung der Satzung; 

b)  die Feststellung des Jahresabschluss und die Verwendung des Gewinns oder 

Deckung des Verlustes; 
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c) die Bestätigung von in gemeinsamer Beratung des Vorstands und des Beirats 

angenommenen Beschlüssen; 

d)  die Entlastung des Vorstands und des Beirats; 

e)  die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Beirats; 

f)  die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, soweit hierfür im Einzel-

fall nicht der Beirat zuständig ist; 

g)  der Ausschluss von Vorstands- und Beiratsmitgliedern aus der Gemeinschaft; 

h)  die Verfolgung von Regressansprüchen gegen im Amt befindliche Vorstands- und 

Beiratsmitglieder wegen ihrer Organstellung; 

i)  die Festsetzung von Beschränkungen, die bei Gewährung von Krediten zu beach-

ten sind; 

k)  die Verschmelzung der Gemeinschaft; 

l)  der Austritt aus Gemeinschaftlichen Verbänden und Gemeinschaften; 

m)  die Auflösung der Gemeinschaft. 

 

 

§ 35 

Auskunftsrecht 

 

1. Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Regionalversammlung vom Delegierten 

mündliche Auskunft über Angelegenheiten der Gemeinschaft zu geben, soweit das 

zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

2.  Jedem Delegierten ist auf Verlangen in der Delegiertenversammlung vom Vorstand 

mündliche Auskunft über Angelegenheiten der Gemeinschaft zu geben, soweit das 

zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

3.  Der Vorstand darf die Auskunft nur aus Gründen, nach denen gemäß § 131 AktG 

auch in einer Aktiengesellschaft die Auskunft durch den Vorstand verweigert werden 

darf, verweigern. 

 

 

§ 36  

Einberufung/Leitung der Delegiertenversammlung 

 

1.  Die Einberufung und Leitung der Delegiertenversammlung obliegt grundsätzlich dem 

Vorstand, vertreten durch den 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung dem 2. Vor-

sitzenden. Sofern ein gesetzlicher oder satzungsmäßiger Grund vorliegt oder es das 

Interesse der Gemeinschaft erfordert, ist die Delegiertenversammlung auch vom Bei-

rat, hier vertreten durch den Beiratsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch 

dessen Stellvertreter, einzuberufen. 

2.  Eine ordentliche Delegiertenversammlung muss mindestens einmal im Jahr - und 

zwar binnen der ersten 6 Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres - stattfinden. 
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3.  Darüber hinaus ist eine außerordentliche Delegiertenversammlung stets dann 

einzuberufen, wenn dies im Interesse der Gemeinschaft geboten ist oder diese Sat-

zung dies bestimmt. 

4.  Die Delegiertenversammlung findet grundsätzlich an dem Ort statt, an dem die 

Gemeinschaft ihren Sitz hat. Aus besonderem Anlass kann jedoch ein anderer Ort 

festgelegt werden. 

5.  Die Einberufung der Delegiertenversammlung hat unter Einhaltung einer Frist von 

mindestens 14 Tagen durch Veröffentlichung in der Fachpresse oder durch unmittel-

bare schriftliche Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder zu erfolgen. 

6.  Mit der Einberufung ist die Tagesordnung unter Angabe der Beschlussgegenstände 

bekanntzugeben. Zu Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es 

der Ankündigung nicht. 

7.  Zur Teilnahme an der Delegiertenversammlung berechtigt sind nur die Mitglieder des 

Vorstands, die Mitglieder des Beirats und die gewählten Delegierten. Sie besitzen 

vollumfängliches Rederecht. 

8.  Die Kandidaten zur Wahl des Vorstands oder des Beirats, die selbst nicht Delegierte 

sind, sind zur Delegiertenversammlung, auf der die jeweilige Wahl abgehalten wird, 

zuzulassen. Durch Beschluss der Delegiertenversammlung kann ihnen auf Antrag 

das Rederecht zugestanden werden. Bei der Vorstellung zur Wahl ist ihnen das Re-

derecht auf Antrag zu gewähren. 

 

 

§ 37  

Einberufung auf Verlangen einer Minderheit 

 

1.  Eine außerordentliche Delegiertenversammlung ist ferner unverzüglich einzuberufen, 

wenn dies der 10. Teil der Mitglieder in einer von ihnen unterschriebenen Eingabe 

unter Anführung des Zwecks und der Gründe verlangt. 

2.  In gleicher Weise sind die Mitglieder berechtigt zu verlangen, dass Gegenstände zur 

Beschlussfassung in einer Delegiertenversammlung angekündigt werden. 

 

 

§ 38  

Beschlussfassung der Delegiertenversammlung 

 

Jede ordnungsgemäß einberufene Delegiertenversammlung ist stets beschlussfähig. 

Jeder Delegierte hat eine Stimme. 
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§ 39  

Mehrheitserfordernisse bei Beschlussfassungen der Delegiertenversammlung 

 

1.  Die Beschlüsse in der Delegiertenversammlung bedürfen grundsätzlich der einfachen 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Sat-

zung eine größere Mehrheit vorschreibt. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

2.  Eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen ist insbesondere in 

folgenden Fällen erforderlich: 

a) Änderungen der Satzung, sofern nicht nach Absatz 3 eine größere Mehrheit vor-

geschrieben ist; § 49 Abs. 3 bleibt unberührt; 

b)  Änderung des Tätigkeitsbereichs der Gemeinschaft; 

c)  Einführung oder Erweiterung von Mehrstimmrechten; 

d)  Auflösung der Gemeinschaft; 

e)  Fortsetzung der Gemeinschaft nach beschlossener Auflösung; 

f)  Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Beirats; 

g) Ablehnung des vom Vorstand vorgeschlagenen Basismilchpreises. 

3.  Eine Mehrheit von 9/10 der abgegebenen Stimmen ist erforderlich zu einer Änderung 

der Satzung, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder zur 

a)  Inanspruchnahme von Einrichtungen der Gemeinschaft eingeführt oder erweitert 

wird; 

b)  Inanspruchnahme von anderen Leistungen der Gemeinschaft eingeführt oder er-

weitert wird;  

c)  Leistung von Sachen oder Diensten eingeführt oder erweitert wird. 

4.  Über die Auflösung der Gemeinschaft kann nur beschlossen werden, wenn zuvor ein 

vom Vorstand rechtzeitig zu beantragendes Gutachten zur Frage der Auflösung bzw. 

Änderung der Rechtsform verlesen worden ist. 

5.  Bestätigungsbeschlüsse der Delegiertenversammlung gemäß § 34 Nr. 2c 
betreffend die Festlegung von Erzeugungs- und Qualitätsregeln zur Sicherstel-
lung eines marktgerechten Angebots sowie von gemeinsamen Verkaufsregeln 
(§ 33 Nr. 1k) bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen.  

 

 

§ 40  

Regionalversammlung 

 

1.  Die Mitglieder sind gem. des in Anlage 1 beigefügten Verzeichnisses in Regionalver-

bände aufgeteilt. Die Regionalverbände sind für die folgenden Angelegenheiten zu-

ständig: 

 a) die Wahl und Entsendung der Delegierten zur Delegiertenversammlung; Für die 

Wahl der Delegierten gelten die Vorschriften zur Vorstandswahl entsprechend. 

 b) die Wahl eines Regionalleiters sowie zweier Stellvertreter; Für die Wahl der 

Regionalleiter gelten die Vorschriften zur Vorstandswahl entsprechend. 

 c)  Erarbeitung von Leitlinien für die Arbeit auf Regionalebene; 

 d) die Entlastung der Regionalleitungen; 
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2. Die Tagesordnung der Delegiertenversammlung ist auf einer mindestens eine Woche 

zuvor durchzuführenden Regionalversammlung zu besprechen. Für die Einberufung 

und Beschlussfassung der Regionalversammlung gelten die Vorschriften zur Dele-

giertenversammlung entsprechend, sofern in diesem Paragraphen nicht etwas Ab-

weichendes geregelt ist. Die Rolle des Vorstandes wird dabei durch die Regionalleiter 

übernommen. 

3.  Jede ordnungsgemäß einberufene Regionalversammlung ist stets beschlussfähig. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Ist eine Personengesellschaft oder eine juristische 

Person Mitglied der Gemeinschaft, so kann für dieses Mitglied grundsätzlich nur einer 

der nach dem Gesellschaftsvertrag bestimmten vertretungsberechtigten Geschäfts-

führer bzw. eines der vertretungsberechtigten Organmitglieder in der Regionalver-

sammlung das Stimmrecht ausüben. 

4.  Die Mitglieder sollen ihre Rechte in der Regionalversammlung persönlich ausüben. 

Der Name der für die der Gemeinschaft angehörenden Personengesellschaft oder ju-

ristische Person das Stimmrecht ausübenden Person ist der Gemeinschaft spätes-

tens zu Beginn der Regionalversammlung bekannt zu geben.  

5. Die Mitglieder können sich zur Ausübung ihrer Rechte eines Bevollmächtigten 

bedienen. Der Bevollmächtigte muss ebenfalls Mitglied der Gemeinschaft oder Ange-

höriger eines rechts- oder steuerberatenden Berufsstandes sein. Personen, die sich 

geschäftsmäßig zur Ausübung des Stimmrechts erbieten, sind von der Bevollmächti-

gung ausgeschlossen. 

6. Mehrere Erben können das Stimmrecht nur durch einen gemeinsamen Bevollmäch-

tigten ausüben.  

 

 

§ 41  

Anfechtung von Beschlüssen der Delegierten- oder der Regionalversammlung 

 

1.  Ein Beschluss der Delegierten- oder Regionalversammlung kann wegen Verletzung 

des Gesetzes oder der Satzung im Wege der Klage angefochten werden. 

2.  Die Klage muss binnen einem Monat nach Beschlussfassung erhoben werden. 

3.  Zur Klage befugt ist jedes in der Regionalversammlung anwesende Mitglied, sofern 

es gegen den Beschluss Widerspruch zum Protokoll erklärt hat. Entsprechendes gilt 

für die Delegiertenversammlung. 

4.  Zur Klage befugt ist auch ein in der Regionalversammlung nicht erschienenes 

Mitglied, sofern es zur Versammlung unberechtigter Weise nicht zugelassen wurde 

oder sofern es die Anfechtung damit begründet, dass die Einberufung der Versamm-

lung oder die Ankündigung des Beschlussgegenstandes nicht ordnungsgemäß erfolgt 

ist. Entsprechendes gilt für die Delegiertenversammlung. 
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§ 42  

Entlastung 

 

1.  Ein Mitglied oder Delegierter, das bzw. der durch die Beschlussfassung entlastet oder 

von einer Verpflichtung befreit oder mit dem ein Rechtsgeschäft abgeschlossen wer-

den soll, hat insoweit kein Stimmrecht. 

2.  Über die Entlastung von Vorstand und Beirat ist getrennt abzustimmen. Hierbei 

haben weder Mitglieder des Vorstands noch des Beirats ein Stimmrecht. 

 

 

§ 43  

Protokollbuch 

 

1.  Zu Beweiszwecken sind die Beschlüsse der Delegierten- und Regionalversammlung, 

Beirats- und Vorstandssitzungen sowie der gemeinsamen Sitzungen von Vorstand 

und Beirat zu protokollieren. Hierzu werden für Versammlungen bzw. Sitzungen der 

Delegierten- und Regionalversammlung, des Beirats, des Vorstands sowie der ge-

meinsamen Sitzungen von Vorstand und Beirat mit Seitenzahlen versehene Proto-

kollbücher, entweder in gebundener oder in gegen unberechtigte Entfernung von 

Blättern gesicherter Loseblattform, angelegt und die Beschlüsse eingetragen. Die 

Eintragung ist nicht Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit der Beschlüsse. 

2.  Die Eintragungen in das Protokollbuch müssen spätestens innerhalb von zwei 

Wochen erfolgen. Dabei sind Ort und Tag der Versammlung, Zahl der erschienenen 

Teilnehmer, Name des Versammlungsleiters, Art der Abstimmungen, sowie die Fest-

stellung des Versammlungsleiters über das Ergebnis der Beschlussfassung an-

zugeben. Die Eintragung muss von dem Vorsitzenden der Delegiertenversammlung, 

dem Schriftführer und den Vorstandsmitgliedern, die an der Delegiertenversammlung 

teilgenommen haben, unterschrieben werden. Hierbei sind die Belege über die Ein-

berufung als Anlagen beizufügen. Im Falle der Regionalversammlung sind sie von 

den Delegierten, die an den Versammlungen teilgenommen haben sowie dem 

Schriftführer zu unterzeichnen 

3.  Bei Wahlen muss das zu erstellende Protokoll darüber hinaus enthalten: 

-  die Personen des Wahlvorstandes, 

-  die Art der Wahl - bei Vorstands- und Beiratswahlen also, ob einzeln gewählt wurde 

oder aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Delegiertenversammlung ei-

ne Blockwahl stattfand, sowie ob geheim gewählt wurde, 

-  die Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen, 

-  die Zahl der gültigen Stimmen, 

-  die Zahl der auf jeden Kandidaten entfallenen Stimmen, 

-  ob der gewählte Kandidat die Wahl angenommen hat. 

4.  Das Protokollbuch ist mit den dazugehörenden Anlagen aufzubewahren. Die 

Einsichtnahme in das Protokollbuch ist jedem Mitglied der Gemeinschaft zu gestat-

ten. 
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§ 44  

Mitgliedsbeitrag 

 

1.  Es ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag in Geld zu leisten. 

2.  Die Höhe des Mitgliedsbeitrags wird durch Beschluss der Delegiertenversammlung 

bestimmt. 

3.  Der Mitgliedsbeitrag ist so zu bemessen, dass die Gemeinschaft ihren satzungsge-

mäßen Aufgaben nachkommen kann. 

 

 

§ 45  

Rücklage 

 

1.  Die Rücklage dient nur zur Deckung von Bilanzverlusten. 

2.  Die Rücklage wird gebildet durch die jährliche Zuweisung von mindestens 10 % des 

Reingewinns, solange die Rücklage 10 % der Bilanzsumme nicht erreicht. 

3.  Über die Verwendung der Rücklagen beschließt die Delegiertenversammlung. 

 

 

§ 46  

Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 47  

Jahresabschluss 

 

1.  Unverzüglich nach Ablauf des Geschäftsjahres hat der Vorstand den Jahresab-

schluss aufzustellen. 

2.  Der Vorstand hat dem Beirat den Jahresabschluss mit den vorgeschriebenen 

Anlagen, sowie dem Geschäftsbericht vorzulegen.  

3. Der Jahresabschluss ist im Auftrag des Beirats durch eine unabhängige und sach-

kundige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. 

4.  Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres hat der Vorstand den 

Jahresabschluss, sowie den Geschäftsbericht mit dem Bericht des Beirats der Dele-

giertenversammlung vorzulegen. Verzögert oder versäumt der Vorstand die rechtzei-

tige Vorlage an den Beirat, so kann der Beirat das Erforderliche auf Kosten des Vor-

stands veranlassen. 
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5. Der Jahresabschluss, sowie der Prüfbericht und der Geschäftsbericht sind der für die 

Verleihung der Rechtsfähigkeit zuständigen Behörde spätestens innerhalb von vier 

Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres vorzulegen. 

6.  Jahresabschluss und Geschäftsbericht nebst dem Bericht des Beirats sollen mindes-

tens drei Wochen vor der Delegiertenversammlung in den Geschäftsräumen der Ge-

meinschaft oder einer anderen bekanntzumachenden Stelle zur Einsicht der Mitglie-

der ausgelegt oder zur Kenntnis gebracht werden. 

7.  Der Bericht des Beirats über seine Prüfung des Jahresabschlusses ist der ordentli-

chen Delegiertenversammlung zu erstatten. 

 

 

§ 48  

Behandlung von Verlusten 

 

 Über die Behandlung von Verlusten beschließt die Delegiertenversammlung. 

 

 

§ 49 

Befreiung von der Andienungspflicht 

 

1.  Neumitglieder sind von der Andienungspflicht (§14 Abs. 2d) und der Pflicht zur 

Einhaltung der dabei geltenden Regeln über die gemeinsame Vermarktung (§ 14 

Abs. 2d) vollständig befreit, soweit sie die in ihren Betrieben erzeugte zum Verkauf 

bestimmte Milch persönlich, über eine Genossenschaft oder über eine andere Milch-

erzeugergemeinschaft zum Verkauf anbieten. Dies haben Sie dem Vorstand anzu-

zeigen. Neumitglieder sind alle Mitglieder die der Erzeugergemeinschaft seit Aufnah-

me dieses Artikels in die Satzung und Anerkennung der neuen Satzung durch das 

Bayerische Staatsministerium für Landwirtschaften und Forsten beigetreten sind. 

 

2.  Soweit die Mitglieder die in ihren Betrieben erzeugte Milch nicht über die Erzeuger-

gemeinschaft zum Verkauf anbieten, sind die gemeinsamen Verkaufsregeln, soweit 

rechtlich zulässig, einzuhalten. 

3. Über eine weitergehende Befreiung von der Andienungspflicht entscheidet die 

Delegiertenversammlung in einem mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zu fassenden Be-

schluss. 

 

 

§ 50 

Genehmigungspflicht 

 

Satzungsändernde Beschlüsse bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Genehmigung 

durch die für die Verleihung der Rechtsfähigkeit zuständigen Behörde und sind dieser 

zur Genehmigung vorzulegen (§ 17 Abs. 2 q). 
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§ 51  

Liquidation 

 

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Gemeinschaft. Für die Verteilung des 

Vermögens der Gemeinschaft sind die gesetzlichen Vorschriften anzuwenden. 

 

 

§ 52 

Bekanntmachungen 

 

1.  Die Bekanntmachungen der Gemeinschaft werden unter ihrem Verein in der DLZ -

Deutsche Landwirtschaftszeitung veröffentlicht. 

2.  Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen anzugeben, von denen die 

Bekanntmachung ausgeht. 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Satzung der Milcherzeugergemeinschaft Milch Board wurde durch die Delegiertenver-

sammlung des Vereins am 19. März mit satzungsgemäßer Mehrheit angenommen und 

erlangt somit Rechtswirksamkeit. 

 

München, den 19. März 2008 


